KPN2 - KAUFVERTRAG
Der Kaufvertrag wird von zwei Partnern abgeschlossen – dem Verkäufer und dem Käufer, in der Regel schriftlich. 
Der Verkäufer unterbreitet ein Angebot, das der Käufer annimmt, indem er zu den angebotenen Bedingungen bestellt. Der Käufer kann eine Ware aber auch ohne ein Angebot bestellen. Der Verkäufer liefert dann die Ware entweder aus oder sendet dem Käufer eine Auftragsbestätigung, durch die der Kaufvertrag zustande kommt. 
Ein Kaufvertrag sollte folgende Angaben enthalten:
1. Art und Qualität der Ware,
1. Menge der Ware (Gewicht, Stückzahl usw.),
1. Preis der Ware,
1. Lieferbedingungen (Lieferzeit, wer trägt Beförderungs- und Verpackungskosten),
1. Zahlungsbedingungen (Rabatt, Teilzahlungen u.a.),
1. Erfüllungsort (Ort, an dem der Lieferant seine Verpflichtungen zu erfüllen hat),
1. Gerichtsstand (Ort, an dem bei Streitigkeiten beide Parteien vor Gericht gehen).

Aus dem Kaufvertrag ergeben sich für beide Vertragsparteien Rechte und Pflichten. Der Verkäufer muss die bestellten Waren zum vereinbarten Zeitpunkt liefern und der Käufer sie abnehmen und bezahlen.
Leider kommt es nicht selten vor, dass eine Vertragspartei ihre Pflichten nicht rechtzeitig oder nicht vollständig erfüllt. Wenn mangelhafte Ware geliefert wird, kann der Käufer 
1. diese Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben,
1. die Ware behalten, aber einen Preisnachlass verlangen,
1. eine Ersatzlieferung fordern.
Welche Rechte aber geltend gemacht werden, hängt von den AGB des Kaufvertrags ab.
	
	


1. Kreuzen Sie an, was mit dem Text übereinstimmt.
	1. Der Kaufvertrag wird in der Regel schriftlich abgeschlossen.  _____     

	2. Der Bestellung muss immer ein Kaufvertrag vorausgehen. _____

	3. Der Verkäufer hat die Pflicht, pünktlich zu liefern. _____

	4. Die Ware gehört dem Käufer erst, wenn er sie bezahlt hat. _____

	5. Bei mangelhafter Lieferung kann der Käufer die Ware behalten, ist aber berechtigt, einen   Preisnachlass zu verlangen. _____

	6. Die Mangelansprüche sind Bestandteil des Kaufvertrages. _____




2. Was passt zusammen?
	1. einen Preisnachlass
	
	a) abschließen 

	2. einen Kaufvertrag
	
	b) zurückgeben

	3. ein Angebot
	
	c) verlangen

	4. mangelhafte Ware
	
	d) geltend machen

	5. den Auftrag
	
	e) unterbreiten

	6. seine Rechte
	
	f) bestätigen



3. Antworten Sie.
1. Was bedeutet Eigentumsvorbehalt?
[bookmark: _GoBack]2. Was verstehen Sie unter Gefahrenübergang?
3. Was passiert mit der Ware bei Annahmeverzug des Käufers?
4. Wann und wie müssen Warenmängel gemeldet werden?
5. Wer entscheidet, wenn der Käufer die Mängel nicht akzeptiert?
6. In welcher Form kann ein Geschäft abgeschlossen werden?
7. Welche Pflichten hat der Verkäufer und welche der Käufer?
8. Welche Möglichkeiten hat der Käufer bei mangelhafter Lieferung? 


